
G E M E I N D E  D A H L E M  Dahlem, 20.02.2019 

Der Bürgermeister 
 
 

B E S C H L U S S  
 

der Sitzung des Rates 
 

vom Donnerstag, den 14.02.2019 
 
 
6.4 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 33 "Auf der Komm" 

a) Information und Beschluss über die im Rahmen der Offenlage vorgebrachten 
Stellungnahmen 
b) Satzungsbeschluss 

 1137/10 
 
BM Lembach führt aus, dass ein Kaufinteressent beantragt hat, die zulässige Traufhöhe im  
Baugebiet "Auf der Komm" auf 4,50 m anzuheben. Um diesem Antrag stattgeben zu können, 
wurde das übliche Verfahren zur Änderung des Bebauungsplanes in die Wege geleitet. Hiergegen 
sind von verschiedenen Anwohnern Einwände erhoben worden. 
 
BM Lembach weist darauf hin, dass die bestehende Firsthöhe von 8,50 m nicht verändert werden 
soll. Der für diesen Bereich geltende Bebauungsplan ist mittlerweile 15 Jahre alt und das 
Bauverhalten hat sich im Laufe der Jahre doch sehr verändert. Nach Ansicht der Verwaltung führt 
die vorgeschlagene Anhebung der Traufhöhe nicht zu einer unzumutbaren Belastung für die 
Anwohner. 
 
Nach Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen wird verwaltungsseitig daher 
vorgeschlagen, den Bebauungsplan entsprechend der Vorlage zu ändern. 
 
Ratsherr Friedel Krumpen trägt vor, dass seiner Ansicht nach keine Änderung des 
Bebauungsplanes vorgenommen werden sollte. Dem Bauinteressenten sollte mit einer 
Ausnahmegenehmigung die Erhöhung der Traufhöhe lediglich für dieses Grundstück erteilt 
werden. 
 
CDU-Fraktionsvorsitzender Hans Josef Schmitt erklärt, dass seiner Ansicht nach durch die 
vorgesehene Trauferhöhung kein erhöhter Schattenwurf entsteht und auch keine Wertminderung 
der bestehenden Gebäude und Grundstücke anzunehmen ist. 
 
Ratsherr Hans-Michael Seidler bittet um Auskunft welches Grundstücksniveau für die 
Gebäudehöhe zugrunde gelegt wird. 
 
Verwaltungsseitig wird ausgeführt, dass hier das Urgelände maßgebend sei. 
 
Die Vorlage wird zur Abstimmung gestellt. 
 
Beschluss: 
 
a) Der Rat nimmt die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs eingegangenen 

Stellungnahmen der Bürger zur Kenntnis und beschließt hierzu wie in der beigefügten Anlage 
empfohlen. 

 
b) Darüber hinaus fasst der Rat folgenden Satzungsbeschluss: 
 Gem. § 10 Abs. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S.  
 3634) in Verbindung mit § 13 BauGB wird der Bebauungsplan Nr. 33 „Auf der Komm“ wie folgt  
 geändert: 

 Die zulässige Traufhöhe in den Nutzungsschablonen 1 bis 8 und 10 bis 11 des 
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Bebauungsplanes wird von bislang 3,50 m auf nunmehr 4,50 m erhöht. 

 An Zwerchhäusern, an Vorbauten vor die Gebäudeaußenwand, an Rücksprüngen von 
Teilen der Gebäudeaußenwand und an Rücksprüngen von Außenwandteilen im Dachraum 
(für Freisitze o. ä.) wird eine Traufhöhe von max. 5,70 m. 

 Als Dachform für Vorbauten und Zwerchhäuser sowie für Nebengebäude werden auch 
Flachdächer zugelassen. 
 

Der Satzung ist eine Begründung beigefügt. 
 

Abstimmungsergebnis: 15 Stimmen dafür, 1 dagegen, 3 Enthaltung(en) 
    




